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 Gemeinde Weilerswist, Die Bürgermeisterin 
Redaktion: Die Bürgermeisterin -Ratsbüro-, Bonner Str. 29, Zimmer 221, Telefon: 0 22 54/ 96 00 114 
Bezug: a) Für Selbstabholer liegt das Amtsblatt kostenlos im Foyer der Gemeindeverwaltung 

und bei den bekannten Depotstellen in den Ortsteilen aus. 
b) Jahres-Abo Euro 30,-- incl. Porto / Kündigung des Bezugs: Nur für das folgende Jahr 

zum 30.11. 
c) Ebenfalls stehen die Exemplare auf den Internetseiten der Gemeinde unter 

http://www.weilerswist.de/rathaus Rubrik „Informationsdienste“  zur Verfügung 
 

Auflage: 50 Exemplare 
 Das Amtsblatt erscheint bei Bedarf 

http://www.weilerswist.de/rathaus
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Satzung vom 21.09.2021 zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Weilerswist vom 13.06.2017 

 

 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. f der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. 
S. 916) hat der Rat der Gemeinde Weilerswist am 24.06.2021 mit Mehrheit der 
gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Rates die folgende Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Weilerswist vom 13.06.2017 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

§ 6 der Hauptsatzung erhält folgende Fassung:  
 

§ 6 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit 

Anregungen oder Beschwerden an den Rat zu wenden. Anregungen und 
Beschwerden müssen Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich der 
Gemeinde Weilerswist fallen. 

 
(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde 

Weilerswist fallen, sind von der Bürgermeisterin1 an die zuständige Stelle 
weiterzuleiten. Der Antragsteller ist hierüber zu unterrichten. 
 

(3) Eingaben von Bürgern, die 
1. weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, 

Erklärungen, Ansichten etc.), 
2. inhaltlich mit bereits früher eingereichten Anregungen oder Beschwerden identisch 

sind, 
3. den Inhalt eines Strafgesetzes erfüllen oder 
4. als rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme von öffentlichen Stellen anzusehen 

sind, 
sind ohne Beratung von der Bürgermeisterin zurückzugeben. 
 

(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden i.S. von Abs. 1 bestimmt der 
Rat den Ausschuss für Bürgeranregungen und Kultur. 
 

(5) Der für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden nach Abs. 4 zuständige 
Ausschuss hat diese inhaltlich zu prüfen. Danach überweist er sie an die zur 
Entscheidung berechtigte Stelle. Bei der Überweisung kann er Empfehlungen 
aussprechen, an die die zur Entscheidung berechtigte Stelle nicht gebunden ist. 
 

(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die den Gegenstand 
einer Anregung oder Beschwerde bildet, an sich zu ziehen (§ 41 Abs. 2, 3 GO NRW), 
bleibt unberührt. 
 

(7) Dem Antragsteller kann im Einzelfall aufgegeben werden, Anregungen oder 
Beschwerden in der für eine ordnungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl 
einzureichen, sofern eine Vervielfältigung seitens der Gemeinde nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand oder unverhältnismäßig hohen Kosten möglich 
wäre. Die Beratung kann in diesen Fällen bis zur Einreichung der notwendigen 
Unterlagen ausgesetzt werden.  
 

                                                           
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für sämtliche Geschlechter. 
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(8) Der Antragsteller ist über die Stellungnahme des nach Abs. 4 zuständigen 
Ausschusses durch die Bürgermeisterin zu unterrichten. 
 

Artikel 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Weilerswist, 21.09.2021 
 
gez. 
Anna-Katharina Horst 
Bürgermeisterin 
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Köln, den 22.12.2022 
  Zeughausstr. 2 – 10 

50667 Köln 
  Tel.: 0221/147-3234 
 
 

 
 
 
 

B E S C H L U S S 
 
Die Bezirksregierung Köln hat als Flurbereinigungsbehörde beschlossen: 
 
 
1. Für Teile der Stadt Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis wird aufgrund der §§ 103 a ff. des 

Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), der 

 
 

Freiwillige Landtausch Blessem 
 
angeordnet und das Tauschgebiet für die nachstehend aufgeführten Grundstücke 
festgestellt: 
 
Regierungsbezirk Köln 

Rhein-Erft-Kreis 

 

Stadt Erftstadt      
Gemarkung Lechenich 

 
Flur 37  Flurstück 133 
Flur 38   Flurstück 122 

 
Gemarkung Dirmerzheim 

 
Flur 8    Flurstück 45 

 
 
2. Das Tauschgebiet ist auf der als Anlage zu diesem Beschluss genommenen Gebiets-

karte dargestellt und hat eine Größe von rund 14,3 ha. 
 
3. Der Beschluss mit Gründen und Gebietskarte liegt zur Einsichtnahme für die Beteilig-

ten einen Monat lang während der Dienststunden 
 

im Zimmer B 1096 der Bezirksregierung Köln, 

Dienstgebäude Börsenplatz 1, 50667 Köln 

 
aus. 
 
Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses Be-
schlusses. 
Auf die geltende Coronaschutzverordnung wird verwiesen. 

Bezirksregierung Köln  

Dezernat 33 

Ländliche Entwicklung, Bodenordnung 

Freiwilliger Landtausch Blessem 

Az.: 33.42 – 5 22 03 – 

Krue510
Durchstreichen
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Bitte beachten Sie die Informationen für Besucherinnen und Besucher auf der Home-
page der Bezirksregierung Köln unter  
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html. 

 
 
4. Rechte an den vorstehenden Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich 

sind, aber zur Beteiligung am freiwilligen Landtausch berechtigen, sind nach § 14 Abs. 
1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter öffentlicher Bekannt-
machung dieses Beschlusses schriftlich bei der 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln 

 
oder persönlich bei der 

 
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Zimmer B 1096 

Börsenplatz 1, 50667 Köln 

 

unter Angabe des Az. 33.42 - 5 22 03 - anzumelden.  
Auf die geltende Coronaschutzverordnung wird verwiesen. 
Bitte beachten Sie die Informationen für Besucherinnen und Besucher auf der Home-
page der Bezirksregierung Köln unter 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html. 

 
 

Rechte können auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifi-
zierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde angemel-
det werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 
 
Rechte können auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer An-
meldung nach dem De-Mail-Gesetz angemeldet werden. Die De-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk-nrw.de-mail.de. 
 
Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken 
oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur 
Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschrän-
ken. 
 
Auf Verlangen der Bezirksregierung Köln hat die anmeldende Person ihr Recht inner-
halb einer von der Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. 
 
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, 
so kann die Bezirksregierung die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen nach      
§ 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung 
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, 
wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 
zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 
 
 
 
 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html
mailto:poststelle@brk.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brk-nrw.de-mail.de
Krue510
Durchstreichen
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Gründe: 
 
Die Voraussetzungen für die Anordnung des freiwilligen Landtausches liegen nach den §§ 
103a, 103c FlurbG vor. Die Tauschpartner haben die Durchführung des Verfahrens bean-
tragt und glaubhaft gemacht, dass sich der freiwillige Landtausch verwirklichen lässt.  
 
Durch das freiwillige Landtauschverfahren ist die Anlage einer Auenlandschaft entlang der 
Erft zum Zwecke des Naturschutzes und der Gewässerentwicklung geplant. Im Falle eines 
Hochwassers soll diese Fläche zusätzlich als Überflutungsraum dienen. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

50606 Köln 

 
oder zur Niederschrift bei der 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 

Börsenplatz 1, 50667 Köln 
 
unter Angabe des Aktenzeichens 33.43 - 5 22 03 -  einzulegen. Bitte beachten Sie die In-
formationen für Besucherinnen und Besucher auf der Homepage der Bezirksregierung Köln 
unter https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html. 
 
 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit quali-
fizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde erhoben wer-
den. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 
 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer 
Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden.  
Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de.  
 
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren Ver-
schulden der vollmachtgebenden Person zugerechnet werden. 

 

Im Auftrag 

 

    (L.S.)      

      (gez. Kopka) 

      Ltd. Regierungsvermessungsdirektor 

 

 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung mit Gebietskarte wird ebenfalls auf der Internet-Seite der Be-
zirksregierung Köln veröffentlicht unter: 
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html 

 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html
mailto:poststelle@brk.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brk-nrw.de-mail.de
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html
Krue510
Durchstreichen
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Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Informatio-
nen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf 
 
Auf Wunsch werdendiese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt. 
 

 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
Krue510
Durchstreichen
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Amtsblatt der 
Gemeinde Weilerswist 

ist an folgenden Depotstellen erhältlich 

 
Ortschaft Weilerswist  Paul Nußbaum 

-Ortsbürgermeister- 
 

Triftstr. 46 
53919 Weilerswist  
 

 Gemeindeverwaltung (Foyer) Bonner Str. 29 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Kölner Str. 83 
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Vernich Hans-Josef Thelen 

-Ortsbürgermeister- 
 

Nelkenstraße 67 
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Müggenhausen Erwin Jakobs  

-Ortsbürgermeister- 
 

Rheinbacher Str. 66  
53919 Weilerswist  
 

 
 
Ortschaft Lommersum Heinz Oberrem 

-Ortsbürgermeister- 
 

Wichtericher Weg 2 
53919 Weilerswist  
 

 
 
Ortschaft Derkum-Hausweiler Bert Henn 

-Ortsbürgermeister- 
Hasenweg 6. 
53919 Weilerswist 
 

 
Zusätzlich erfolgt eine Veröffentlichung im Internet unter 
http://www.weilerswist.de/rathaus/informationsdienste/amtsblatt.php 
 
 


